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Bei Nutzungsänderungen und Bauarbeiten ist das Antreffen von Schadstoffresten im Boden möglich. 
Bei Baumaßnahmen anfallender Bodenaushub/Bauschutt sollte abfallrechtlich gemäß LAGA-
Richtlinien bewertet werden. Für den Aushub ist mit erhöhten Verwertungs-/Entsorgungskosten zu 
rechnen. Im Bereich des geplanten BV ist sicherzustellen, dass der vorhandene Oberboden insbe-
sondere im Bereich der Grünflächen für die Nutzung geeignet ist.  
 

Im Bereich der Nordkanalstraße befindet sich die Verdachtsfläche 6232-013-00, ein verfüllter 
Kanalabschnitt des ehemaligen Nordkanals mit der Spezifizierung Erdaushub oder Bauschutt mit 
schädlichen Verunreinigungen. Über die Verfüllungsmaterialien liegen der BUKEA keine Anga-
ben vor.  
Da hier keine Nutzungsänderung geplant ist, sind bezüglich der Schadstoffsituation des Auffül-
lungskörpers keine weiteren Untersuchungen erforderlich. 
 
Das B-Plangebiet liegt auf einer Projektfläche der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Ag-
rarwirtschaft (BUKEA) (GasBW-000), diese umfasst einen Bereich der Elbmarsch, in dem orga-
nische Weichschichten (Klei, Mudde und Torf) im Untergrund vorhanden sind. Infolge von Zer-
setzungsprozessen in diesen Böden können auf natürliche Weise Bodengase (Methan [CH4] und 
Kohlendioxid [CO2]) entstehen. Bodengase können bis in die oberflächennahen Bodenschichten 
aufsteigen, sich insbesondere unter versiegelten/bebauten Flächen anreichern und ggf. in bauli-
che Anlagen eindringen.  
Bei der Errichtung von Gebäuden sind daher vorsorglich bauliche Sicherungsmaßnahmen zur 
Verhinderung von Gasansammlungen und Gaseintritten in das Gebäude vorzusehen. Alternativ 
kann durch ein Bodenluftgutachten der Nachweis der Unbedenklichkeit der Bodenluftzusammen-
setzung auf dem Grundstück erbracht werden oder durch ein Baugrundgutachten nachgewiesen 
werden, dass die Weichschichtenmächtigkeit auf dem Grundstück 2 Meter unterschreitet. Das 
Untersuchungskonzept für ein Bodenluftgutachten und die aus der Prüfung und Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse ggf. resultierenden Maßnahmen sind mit der BUKEA, Abteilung Bo-
denschutz und Altlasten (A2), abzustimmen. 
 
Das B-Plangebiet liegt zudem auf der Projektfläche BodUG-001 der Behörde für Umwelt, Klima, 
Energie und Agrarwirtschaft. Die Fläche ist aufgrund der geplanten Gewerbenutzung nicht von 
Bedeutung. 
 

Die Zuständigkeit für die o.g. Flächen verteilt sich aufgrund der Zuständigkeitsanordnung im Bo-
denschutzrecht auf die BUKEA und auf das Bezirksamt Hamburg-Mitte. Die Stellungnahme wird 
aus diesem Grund von der BUKEA (A2 , A2 ) und dem BA Mitte (VS3 ) gemeinsam abgegeben.   
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
 
 
 




